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Amtliche Mitteilungen der 

 

Veröffentlichungsnummer: 58/2012                                              Veröffentlicht am: 18.12.2012 
 
1. Änderungssatzung vom 24. Oktober 2012 
 
Änderung der Prüfungsordnung für den Studiengang „Sozialwissenschaften“ mit dem 
Abschluss „Bachelor of Arts (B.A.)“ der Philipps-Universität Marburg vom 16. Februar 
2011 (Amtliche Mitteilungen der Philipps-Universität Marburg 21/2011)  

------------------------------ 
 

Der Fachbereichsrat des Fachbereichs Gesellschaftswissenschaften und Philosophie der Philipps-
Universität Marburg hat am 24. Oktober 2012 gem. § 44 Abs. 1 des Hessischen 
Hochschulgesetzes (HHG) in der Fassung vom 14. Dezember 2009 (GVBl. I S. 666), zuletzt 
geändert am 26. Juni 2012 (GVBl. I S. 227), folgende Änderung der Prüfungsordnung 
beschlossen:  

 
 

Artikel 1 
 
1. § 19 wird geändert und erhält folgende Fassung: 

§ 19 Anrechnung von Studienzeiten und von Studien- und Prüfungsleistungen 

(1) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen werden entsprechend der Lissabon 
Konvention bei Hochschul- und Studiengangswechsel innerhalb der Vertragsstaaten grundsätzlich 
angerechnet, soweit keine wesentlichen Unterschiede der erworbenen Kompetenzen festgestellt 
werden können.  
Wesentliche Unterschiede im Sinne des Satzes 1 liegen insbesondere dann vor, wenn sich 
Studienzeiten sowie Studien- und Prüfungsleistungen in Qualifikationsziel, Umfang und 
Anforderungen wesentlich von dem betroffenen Studiengang der Philipps-Universität Marburg 
unterscheiden. Dabei ist kein schematischer Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtung und 
Gesamtbewertung unter besonderer Berücksichtigung der erreichten Qualifikationsziele 
vorzunehmen. 
Für die Anrechnung gilt eine Beweislastumkehr. Kann die Hochschule den wesentlichen Unterschied 
nicht nachweisen, sind die Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen anzurechnen. 
Die Antragstellerin bzw. der Antragsteller ist verpflichtet zur Beurteilung ausreichende 
Informationen zur Verfügung zu stellen (Informationspflicht).  
 
(2) In den übrigen Fällen (Hochschulwechsel aus Nicht-Vertragsstaaten) werden Studienzeiten, 
Studienleistungen und Prüfungsleistungen an der Philipps-Universität Marburg angerechnet, soweit 
die Gleichwertigkeit festgestellt ist. Gleichwertigkeit ist festzustellen, wenn Studienzeiten sowie 
Studien- und Prüfungsleistungen in Qualifikationsziel, Umfang und Anforderungen denjenigen des 
betreffenden Studiengangs an der Philipps-Universität Marburg im Wesentlichen entsprechen. Im 
Übrigen gilt Abs. 1 Satz 3. 
 
(3) Für Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in staatlich anerkannten 
Fernstudien, für multimedial gestützte Studien- und Prüfungsleistungen sowie für Studien- und 
Prüfungsleistungen von Frühstudierenden gemäß § 54 Abs. 5 HHG gilt Absatz 1 entsprechend. Dies 
gilt auch für Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen an anderen 
Bildungseinrichtungen, insbesondere an staatlichen oder staatlich anerkannten Berufsakademien; 
nachgewiesene gleichwertige Kompetenzen, die außerhalb des Hochschulbereichs erworben wurden, 
können nur bis zur Hälfte der für den Studiengang vorgesehenen Leistungspunkte angerechnet 
werden.  
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(4) Werden Studien- und Prüfungsleistungen angerechnet, sind die Noten – soweit die Notensysteme 
vergleichbar sind – zu übernehmen und gemäß § 28 in die Berechnung der Gesamtnote 
einzubeziehen. Den angerechneten Leistungen werden die Leistungspunkte zugerechnet, die in der 
Prüfungsordnung hierfür vorgesehen sind. Bei nicht vergleichbaren Notensystemen wird lediglich der 
Vermerk „bestanden“ aufgenommen. Angerechnete Leistungen werden im Zeugnis, im Transcript of 
Records und im vollständigen Leistungsnachweis als „anerkannt“ kenntlich gemacht.  
 
(5) Die Antragstellerin bzw. der Antragsteller legt dem Prüfungsausschuss die für die Anrechnung 
erforderlichen Unterlagen vor, aus denen die Bewertung, die Leistungspunkte und die Zeitpunkte 
sämtlicher Prüfungsleistungen hervorgehen, denen sie sich in einem anderen Studiengang oder an 
anderen Hochschulen bisher unterzogen hat. Aus den Unterlagen soll auch ersichtlich sein, welche 
Prüfungen und Studienleistungen nicht bestanden oder wiederholt wurden. 
 
(6) Fehlversuche in Studiengängen an anderen Hochschulen werden angerechnet, sofern sie im Fall 
ihres Bestehens angerechnet worden wären. 
 
(7) Bei Vorliegen der Voraussetzungen der Absätze 1 bis 2 i. V. m. Abs. 4 besteht ein 
Rechtsanspruch auf Anrechnung. Die Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und 
Prüfungsleistungen, die in Deutschland erbracht wurden, erfolgt von Amts wegen. 
 
(8) Sofern Anrechnungen vorgenommen werden, können diese mit Auflagen zu nachzuholenden 
Studien- und Prüfungsleistungen verbunden werden. Auflagen und eventuelle Fristen zur 
Auflagenerfüllung sind der Antragstellerin bzw. dem Antragsteller schriftlich mitzuteilen. 
 

 
2. In § 30 wird folgender Absatz 3 eingefügt, der bisherige Absatz 3 wird zu Absatz 4: 

§ 30 Wiederholung von Prüfungen 

(3) Ein einmaliger Wechsel eines endgültig nicht bestandenen Wahlpflichtmoduls ist zulässig.  
 

 
Artikel 2 
 

Die Änderung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Mitteilungen        
der Philipps-Universität Marburg in Kraft. 

 
Die Änderung gilt ab Sommersemester 2013 für alle Studierenden, die nach                  
der Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang „Sozialwissenschaften“ vom                 
16. Februar 2011 studieren. Abgeschlossene Modulprüfungsverfahren werden nicht berührt; 
Module, die vor dem Sommersemester 2013 abgeschlossen worden sind, sind nach der 
Ordnung vom 16. Februar 2011 abzuwickeln. 
 
 

Marburg, den 17. Dezember 2012 

gez. 

P r o f .  D r .  U r s u l a  B i r s l  
Dekanin des Fachbereichs  

Gesellschaftswissenschaften und Philosophie 
der Philipps-Universität Marburg 

 
 

In Kraft getreten am: 19.12.2012 
 


